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Zusammenfassung
Der Beitrag zeigt aus organisationstheoretischer Perspektive die historischen Kon ti-
nui täten der separierten Beschulung von migrantischen Kindern in Berlin auf. Auf 
Grundlage der Ergebnisse einer 2016 durchgeführten Untersuchung an Berliner Grund-
schulen wird rekonstruiert, wie im Falle der Willkommensklassen ein Mangel an 
Regeln zu einer Entwicklung von Routinen führt, die sich weitgehend auf historische 
Verfahrens weisen stützen und mit historisch bekannten Begründungen legitimiert wer-
den.
Schlüssel wörter: Flüchtlinge, Willkommensklassen, Vorbereitungsklassen für neu zu-
gewanderte Kinder und Jugendliche, Ausländerregelklassen, Migration, Segregierte 
Klassen, Integration, Organisationstheorie
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Preparatory Classes for Recently Immigrated Children and Youth 
in the Context of Historical Forms of Segregated Schooling

Summary
Arguing from a perspective of organizational theory this article shows historical con-
tinuities of segregated schooling of migrant children in Berlin. Based on results of 
a study conducted at Berlin primary schools it is shown how the lack of regulations 
for Willkommensklassen [“Welcoming Classes”] leads to the development of routines, 
which mainly rely on historical procedures and are legitimized with historically known 
legitimations.
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1. Einleitung
 
Seit Sommer 2015 sind mit den ankommenden Gefl üchteten auch vermehrt Kinder 
und Jugendliche nach Deutschland gelangt; für sie gilt – generell – die Schulpfl icht. 
Seitens der Politik wurde die möglichst schnelle Integration in das Bildungssystem 
als gesellschaft spolitisches Ziel formuliert (vgl. KMK 2016). Entgegen der Zielvorgabe 
Integration fi nden sich (neben anderen Modellen; vgl. Massumi/von Dewitz 2015) in 
vielen Bundesländern und an allen Schultypen Praktiken der Separation, insofern für 
neu zugewanderte (gefl üchtete) Kinder und Jugendliche Vorbereitungsklassen einge-
richtet worden sind bzw. werden. In Berlin z.B. wurden im Dezember 2016 mehr als 
12.500 neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in 1.056 gesonderten Klassen, 
den sogenannten Willkommensklassen2, unterrichtet.

Der Beitrag zeichnet aus einer organisationstheoretisch informierten Perspektive 
die historische Kontinuität der separierten Beschulung von migrantischen Kindern 
in Berlin seit den 1960er-Jahren nach. Anhand der Ergebnisse einer 2016 durchge-
führten Untersuchung an Berliner Grundschulen wird aufgezeigt, dass separierte 
Beschulung nach wie vor durch Kurzfristigkeit und Konzeptlosigkeit gekennzeichnet 
ist und nicht nur mit einem Mangel an Deutschkenntnissen der Schülerinnen und 
Schüler begründet wird, auch wenn sich insgesamt die Bildungspolitik und die gesell-
schaft liche Haltung gegenüber Migration stark verändert haben.

2. Institutioneller Umgang mit Migration

Aus einer organisationstheoretischen Perspektive stellt sich zunächst die Frage, wie 
es überhaupt dazu kommt, dass Schulen – wie am Beispiel Berlin gezeigt – separier-
te Klassen für Gruppen bestimmter Kinder einrichten. Organisationen werden hier 
als überpersönliche Handlungssysteme begriff en, für deren Entscheidungen nicht 
subjektive Motive der Handelnden, sondern Organisationsinteressen relevant sind. 
Organisationen erfüllen nicht einfach von der Politik vorgegebene Normen, son-
dern entwickeln einen eigenlogischen Umgang mit den an sie herangetragenen, meis-
tens widersprüchlichen Erwartungen und Problemstellungen (vgl. March 1990). 
Organisationen reagieren auf die Komplexität der Umwelt mit der Entwicklung 
von Routinen (vgl. Cohen/March/Olsen 1972). Bedeutsam dafür, wie Normen im 
Sinne von Regeln und Routinen vollzogen werden, ist dabei, welche Optionen eine 
Organisation überhaupt hat, um die an sie herangetragenen Problemstellungen zu be-
arbeiten. Häufi g stehen in einer Organisation zunächst „Lösungen“ zur Verfügung, zu 
denen dann passende Problemdefi nitionen formuliert werden und für die schließlich 

2 In Publikationen des Senats fi ndet sich z.T. auch der Terminus „Lerngruppen für Neuzugän-
ge ohne Deutschkenntnisse“; es hat sich jedoch der – politisch kontrovers diskutierte – Be-
griff  der Willkommensklassen durchgesetzt.
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Legitimationen gefunden werden müssen (vgl. das „Garbage-Can-Prinzip“ z.B. bei 
Gomolla/Radtke 2009, S. 69f.).

Eine „Lösung“, die Schulen zur Verfügung steht, um mit dem „Problem“ Migration 
umzugehen, besteht, wie im Folgenden auch historisch nachvollzogen wird, unter an-
derem in der separierten Beschulung migrantischer Kinder.

3. Historische Vorläufer – die „Ausländerregelklassen“

Die Praxis der separierten Beschulung unter Bezug auf das Kriterium „ausländi-
sche Staatsangehörigkeit“ ist in Deutschland zur Zeit der Anwerbung von Arbeits-
kräft en in den 1960er-Jahren etabliert worden.3 1964 verabschiedete die Kultus-
minister konferenz (KMK) die Weisung, dass ausländische Kinder4 in der Regel 
gemeinsam mit deutschen Kindern beschult werden und, falls nötig, in gesonderten 
Vorklassen zunächst Deutsch lernen sollten. Im Beschluss der KMK von 1971 wur-
den die nichtdeutschen Kinder den deutschen zwar „in allen Fragen der Beschulung“ 
formal gleichgestellt (vgl. Puskeppeleit/Krüger-Potratz 1999, S.  41ff .); allerdings soll-
te der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in Regelklassen ein Fünft el 
nicht überschreiten. Wäre dies der Fall, so sollten Klassen für ausländische Kinder ei-
ner Nationalität eröff net werden. Das Ergebnis war eine Art Paradoxon: Ab Anfang 
der 1970er-Jahre galt in Berlin als Regel, dass Segregation nach Nationalität in den 
Schulen zu vermeiden sei; gleichzeitig aber war per Erlass vorgesehen, dass ab einem 
Anteil von 25 Prozent nichtdeutscher Kinder in einer Klasse eine nach Nationalität 
separierte Klasse eingerichtet werden konnte bzw. sollte (vgl. Engin 2003, S.  21). 
Die Praxis der Separierung wurde 1984 in den „Ausführungsvorschrift en über den 
Unterricht für ausländische Kinder und Jugendliche“ fi xiert und führte in Bezirken 
mit einem hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten zu einem weitgehend ge-
trennten Unterricht von deutschen und ausländischen Kindern (vgl. Steinmüller 
1989). In diesen „Ausländerregelklassen“ fand zusätzlich Muttersprachlicher Unter-
richt statt, mit dem eine mögliche Rückkehr in die Herkunft sländer und eine 
Reintegration in die dortigen Schulen erleichtert werden sollten.

Begründet wurde die separierte Beschulung zwar zunächst mit der Möglichkeit der 
gezielten Förderung der Deutschkenntnisse (vgl. ebd., S.  140),5 aber auch mit dem 
Hinweis auf den geringeren Bildungserfolg der Kinder, die als „leistungsunwillig“ und 

3 Die Geschichte der separierten Beschulung bzw. der schulrechtlich legitimierten grundsätz-
lichen Ausgrenzung ausländischer Kinder und Jugendlicher und Kinder sprachlicher Min-
derheiten reicht allerdings noch deutlich weiter zurück (vgl. Krüger-Potratz/Jasper/Knabe 
1998).

4 Die Ausgrenzung erfolgte entlang der Staatsangehörigkeit.
5 Gogolin (2001) vergleicht die „Ausführungsvorschrift en für ausländische Schüler“ mit den 

Bestimmungen für „Aussiedler“ und stellt fest, dass letztere schon 1984 inklusiver ausfallen.
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mit Verweis auf ihre „fremde“ Kultur als defi zitär betrachtet wurden; ihre Eltern ver-
träten inadäquate Erziehungsmethoden, und sie setzten sich nicht genügend für die 
Bildung ihrer Kinder ein. Hinsichtlich der Lehrkräft e wurde argumentiert, dass diese 
überfordert und zu wenig kompetent seien, um mit der Situation adäquat umzugehen 
(vgl. Puskeppeleit/Krüger-Potratz 1999, S.  12f.). Somit etablierte und verfestigte sich 
über das ursprüngliche „Förderangebot“ hinaus eine segregierende Beschulungspraxis 
(vgl. Steinmüller 1989, S. 140).

Jahrzehntelang zogen sich Verwaltung, Schulen und Lehrkräft e auf die Position zu-
rück, dass man von der großen Zahl ausländischer Kinder und Jugendlicher über-
rascht worden und somit auf deren Beschulung nicht ausreichend vorbereitet sei 
und daher über keinerlei Methoden, mit der Situation umzugehen, verfüge (vgl. 
Hopf 1981, S.  845, 860). Die Institution Schule entledigte sich mit der separierten 
Be schulung ausländischer Kinder der Notwendigkeit, ihre Vorschrift en, Abläufe und 
Inhalte der migrationsgesellschaft lichen Realität anzupassen (vgl. Gogolin/Neumann/
Reuter 1998, S. 665f.).

Über die Umsetzung der Ausländerregelklassen in Berlin liegen kaum Forschungs-
ergebnisse vor, aber schon früh setzte die Kritik an der Praxis der separierten 
Beschulung ein: seitens der Migrantenvereine und von Lehrkräft en und Schul lei-
tungen. Sie argumentierten, dass schulische Segregation die Bildungschancen ver-
schlechtere, kein geeignetes Instrument zur Sprachvermittlung sei und die Sepa rie-
rung eine diskriminierende Besonderungspraxis darstelle (vgl. TEBB o.J.). Im Jahr 
1995 wurde das Berliner Schulgesetz geändert: Die Quotenregelung wie auch die 
„Ausländerregelklassen“ wurden abgeschafft   (vgl. Engin 2003, S. 26ff .).

4. Nach der Ausländerregelklasse

Nachdem in Berlin die „Ausländerregelklassen“ gesetzlich abgeschafft   worden waren, 
galt nicht mehr Staatsangehörigkeit als das ausschlaggebende Kriterium für eine mög-
liche separierte Beschulung nach Herkunft , sondern nur noch der Sprachförderbedarf. 
Hier vollzog sich also auf der Ebene der Verwaltung ein Paradigmenwechsel, denn 
ab diesem Moment war nicht mehr ein askriptives Merkmal, sondern ein Leistungs-
defi zit die Grundlage für die Einteilung von Schülerinnen und Schülern.6 Dies än-

6 Ob es sich hier tatsächlich um einen Paradigmenwechsel handelt, muss allerdings insofern 
kritisch hinterfragt werden, als im Zuge der Abschaff ung der Ausländerregelklassen das 
Merkmal „nicht deutsche Herkunft ssprache“ (ndH) eingeführt wurde. NdH sind laut Berli-
ner Schulgesetz „ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit Kinder und Jugendliche, deren Kom-
munikationssprache innerhalb der Familie nicht Deutsch ist.“ Die Einordnung von Kindern 
in die Kategorie ndH erfolgt bei der Schulanmeldung in Sekretariaten und basiert häufi g 
auf einer Zuschreibung des jeweiligen Sekretariatspersonals. Zum Zusammenhang von ndH 
und Formen schulischer Segregation vgl. Karakayalı/zur Nieden (2014). Gesetzlich ist aller-
dings festgelegt, dass Kinder ndH gemeinsam mit deutschsprachigen Kindern beschult wer-
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derte jedoch nichts daran, dass die separierte Beschulung weiterhin praktiziert 
werden konnte, nun als Ergebnis eines nur anders legitimierten institutionellen 
Konstruktionsprozesses. Denn es stellt sich die Frage, wie die Schule eigentlich be-
schaff en ist, dass Kinder ohne Deutschkenntnisse darin nicht regulär beschult werden 
können. Mit der Erwartung an die Schülerinnen und Schüler, dem „monolingualen 
Habitus“ (Gogolin 1994) der Schule zu entsprechen und die gesamte Schullaufb ahn 
in Deutschland verbracht zu haben7 bzw. mit der deutschen Sprache aufgewachsen zu 
sein, wird eine Normalität konstruiert, innerhalb derer diejenigen, die ihr nicht ent-
sprechen, als „Migrationsandere“ identifi ziert (vgl. Mecheril 2003, 2004) und schließ-
lich separiert werden können.

Seit dem oben genannten Paradigmenwechsel durft e und darf in Berlin bis heu-
te separierte Beschulung nur noch temporär erfolgen.8 Allerdings hat das fak-
tisch bis ins Jahr 2000 wenig an den bereits existierenden Klasseneinteilungen ge-
ändert: „Die Ausländerregelklassen wurden lediglich entweder in ‚Regelklassen‘ oder 
in Förderklassen umbenannt, ohne dass damit eine inhaltliche Neuregelung“ einher-
ging oder die Schülerinnen und Schüler in den Klassen anders verteilt worden wä-
ren (Engin 2003, S. 30f.; Hervorh. i.O.). Auch die Quote blieb erhalten: Sofern mehr 
als 25 Prozent der Kinder eine Regelklasse besuchten, die nicht über ausreichen-
de Deutschkenntnisse verfügten, um dem Unterricht folgen zu können, konnte eine 
Förderklasse eingerichtet werden (vgl. Langenfeld 2001, S.  104f.). Später wurden so-
genannte „Kleinklassen für Seiteneinsteiger“ für aus dem Ausland zugezogene Kinder 
mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen eingeführt, die die Förderklassen er-
setzten (vgl. SenBJS 2005) und in denen sie in 36 Unterrichtswochen jahrgangsüber-
greifend intensiv Deutsch lernen sollten (vgl. Karakaşoğlu/Gruhn/Wojciechowicz 
2011, S. 156).

Ab 2007 war die separierte Beschulung bildungspolitisch nicht mehr vorgese-
hen: Neu zugezogene Kinder wurden direkt in Regelklassen eingeschult und lern-
ten Deutsch ergänzend in „Lerngruppen für Sprachförderung“ (vgl. Th öne/Will 
2012). Diese bildungspolitische Ausrichtung in Berlin folgte einer langen gesell-
schaft lichen Auseinandersetzung um Migration, in deren Zuge sich Deutschland 
dazu bekannte, ein Ein- resp. Zuwanderungsland zu sein. Diese Veränderung er-
folgte in einer Zeit mit vergleichsweise geringer Einwanderung. Als jedoch die 
Zahl der Einwandernden wieder anstieg, wurde 2011 mit der Einführung der so-
genannten Willkommensklassen wieder auf separierte Beschulung umgeschwenkt. 
Doch auch für die dazwischenliegenden Jahre gibt es Hinweise darauf, dass se-
parierte Beschulungsformen nicht vollständig eingestellt wurden. So scheinen die 

den sollen, es sei denn, ihre Deutschkenntnisse reichen nicht aus, um dem Regelunterricht 
folgen zu können (vgl. Gogolin 2001, S. 60ff .).

7 Zum Begriff  des Seiteneinsteigers vgl. Mecheril/Shure (2015).
8 Wenige Ausnahmen gab es im Rahmen von Fördermodellen einzelner Schulen (vgl. Sen-

BJW 2014).
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„Kleinklassen“, die vornehmlich an Hauptschulen eingerichtet worden sind, erst 2010 
im Zuge der Einrichtung der Integrierten Sekundarschule aufgelöst bzw. zusam-
men mit den Hauptschulen „abgewickelt“ worden zu sein (vgl. Rebitzki 2012). Dies 
würde bedeuten, dass es auch zwischen 2007 und 2011 keine Unterbrechung in der 
Geschichte separierter Beschulung gegeben hat.

Ähnlich wie für die Ausländerregelklassen liegen auch für die „Förderklassen“, die 
„Kleinklassen“ und die „Lerngruppen“ kaum Untersuchungen vor – eine For schungs-
lücke, die vermuten lässt, dass die separierten Klassen und Lerngruppen und die auf 
diese Weise beschulten Kinder nicht als ein relevanter Aspekt von Schule wahrge-
nommen worden sind. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse unserer 2016 in 
Berlin durchgeführten Untersuchung von Willkommensklassen an Grundschulen 
sind somit ein erster Schritt, um diese Kontinuität der Nicht-Beachtung separierter 
Beschulungsformen zu durchbrechen.9

5. Vorbereitungsklassen: zwischen Kontinuität und „Adhocracy“

Die Einführung der Willkommensklassen wurde 2011 damit begründet, dass die 
Zahl der Zuzüge aus dem Ausland sich „dergestalt erhöht [habe], dass die beste-
henden ,Lerngruppen für Sprachförderung‘ den Bedarf nicht decken konnten“ 
(SenBJW 2014, S.  1). 2011 handelte es sich insbesondere um Migrantinnen und 
Migranten aus Rumänien und Bulgarien, die durch die EU-Osterweiterung über 
eine neue Bewegungsfreiheit verfügten und zum Teil mit ihren Familien zuwander-
ten. Ähnlich wie im Kontext der Ausländerregelklassen war mit der Einführung der 
Willkommensklassen eine Rhetorik der Überforderung verbunden: Man sei unvor-
bereitet und von den hohen Zahlen der zu beschulenden Kinder und Jugendlichen 
überrascht worden; auch gebe es kein Personal und keine Konzepte (vgl. Th öne/
Will 2012). In der Rechtfertigung der Einführung separater Klassen spiegelte sich 
zudem, ebenfalls wie im Fall der Ausländerregelklassen, die Problematisierung die-
ser Migration wider: Die Klassen waren in der Öff entlichkeit schnell als „Roma-
Klassen“ verrufen, und antirassistische Initiativen und Roma-Selbstorganisationen 
kritisierten, dass durch die Separierung von Kindern aus Rumänien und Bulgarien 
deren weitverbreiteter Stigmatisierung Vorschub geleistet werde (vgl. Dettloff  2013). 
Auch in diesem Fall wurde die separierte Beschulung mit fehlenden bzw. mangel-
haft en Deutschkenntnissen begründet. Außerdem wurden die betreff enden Kinder 
und Jugendlichen als Problemschüler und -schülerinnen markiert, als solche mit 
Entwicklungsrückständen und schnell aggressiv reagierend, so dass es notwendig sei, 
sie durch Separierung erst einmal „schulfähig“ zu machen (vgl. Bezirksamt Neukölln 

9 Das Forschungsprojekt „Die Beschulung neu zugewanderter und gefl üchteter Kinder“ wur-
de im Rahmen des von der Bundesbeauft ragten für Migration, Flüchtlinge und Integration 
geförderten Forschungsclusters „Solidarität im Wandel?“ am Berliner Institut für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung durchgeführt (vgl. Karakayalı et al. 2017).
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2012, S.  9). Im Laufe der folgenden Jahre diversifi zierte sich die Zusammensetzung 
der Willkommensklassen in Hinblick auf die Nationalität der Kinder, und die Zahl 
der Willkommensklassen stieg stark an: Im Dezember 2016 waren es schon über 
1.000.

Im Schulrecht sind die Willkommensklassen nicht näher defi niert, und auch für 
ihre konkrete Ausgestaltung gibt es kaum Regeln oder Vorgaben. Lediglich in dem 
2012 verfassten und 2016 aktualisierten „Leitfaden zur Integration neu zugewander-
ter Kinder und Jugendlicher in die Kindertagesförderung und die Schule“ sind un-
verbindliche Handlungsempfehlungen formuliert: zur Verweildauer (Über gang in 
die Regelklasse innerhalb eines Jahres), zur Dokumentationspfl icht der Sprach-
entwicklung, zur Richtfrequenz (12 Schülerinnen und Schüler pro Klasse) und zum 
Unterrichtsumfang (in Grundschulen 28, in Gymnasien 31 Wochenstunden) (vgl. 
SenBJW 2016). Die einzige pädagogische Zielsetzung der Willkommensklassen ist 
laut Leitfaden ein „möglichst schnelle[r] Erwerb der deutschen Sprache, um den zü-
gigen Übergang in eine Regelklasse zu ermöglichen“ (ebd., S.  11). Daher sind die 
Schulen gezwungen, weitgehend selbständig Verfahrensweisen zur Organisation die-
ser Klassen zu entwickeln. Dies führt zu der für unser Projekt leitenden Frage nach 
den Routinen, die die Schulen angesichts eines solchen „Gestaltungsraums“ etablie-
ren.

Hierfür wurden 18 Willkommensklassen an 13 Grundschulen in acht Berliner 
Bezirken untersucht; Lehrkräft e und Schulleitungen wurden interviewt und teilneh-
mende Beobachtungen durchgeführt. Die Auswahl der Schulen erfolgte im Sinne 
eines maximalen Vergleichs. Ein Kriterium war der Grad der Separation. Dement-
sprechend umfasst das Sample (1) Schulen, die keine separierten Will kommens-
klassen eingerichtet haben, sondern integrativ beschulen, (2) Schulen, an denen die 
Kinder aus Willkommensklassen in einzelnen Stunden in Regelklassen beschult wer-
den, (3) Schulen, in denen die Willkommensklassen ganz separiert sind, und (4) eine 
Willkommensklasse, die in einer Sammelunterkunft  lokalisiert ist. Die Interviews 
mit Schulleitungen, Lehrkräft en und Behörden wurden codiert und inhaltsanaly-
tisch ausgewertet (vgl. Gläser/Laudel 2013; Schreier 2014). Im Folgenden werden die 
Ergebnisse der Auswertung der 18 Lehrkräft e-Interviews referiert.

Ein grundlegendes Ergebnis ist, dass nur die wenigsten Schulen ein eigenes und 
zwischen den verschiedenen an Schule beteiligten Akteuren abgestimmtes Konzept 
für die Willkommensklassen erarbeitet haben. Zumeist obliegen alle strukturel-
len Überlegungen und die gesamte Organisation der Abläufe sowie der zu lehren-
den Inhalte der Willkommensklassen den dort unterrichtenden Lehrkräft en. Der 
„Leitfaden“ der Senatsverwaltung formuliert als wünschenswert, dass Kinder einer 
Will kommensklasse zumindest stundenweise am Regelbetrieb teilhaben, z.B. in we-
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nig sprachbasierten Fächern10 wie Kunst, Musik, Sport oder auch Mathematik. Auch 
die Mehrzahl der befragten Lehrkräft e hält ein solches Vorgehen für sinnvoll (15 
artikulieren dies im Interview); tatsächlich aber fi ndet das nur statt, wenn einzel-
ne Lehrkräft e dies miteinander vereinbaren. Häufi g werden solche Absprachen nach 
kurzer Zeit wieder eingestellt, weil der koordinatorische Aufwand zu groß ist. Eine 
Struktur dafür hat keine der untersuchten Schulen entwickelt. Verließ eine Lehrkraft  
die Schule oder erkrankte für längere Zeit, so wurde häufi g mit der nachfolgenden 
Lehrkraft  ein neues System etabliert. Da es kein Curriculum für Willkommensklassen 
gibt, variieren die Lehrinhalte von Schule zu Schule und an manchen Schulen sogar 
von Klasse zu Klasse. Denn jede Lehrkraft  entscheidet selbst, was, wie und mit wel-
chen Lehrmaterialien gelernt wird. Fachunterricht, z.B. Mathematik-, Englisch- oder 
Sachunterricht, fi ndet nur sporadisch statt und wenn, dann nicht angepasst an das, 
was in der altersstufenentsprechenden Regelklasse gelehrt wird. Dies hat auch damit 
zu tun, dass viele der Lehrkräft e als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger (13 von 
18 aus dem Sample) keine Erfahrungen mit dem Regelschulbetrieb haben; sie kön-
nen zwar häufi g eine DaZ- oder DaF-Ausbildung vorweisen, haben aber zuvor nicht 
mit Kindern im Schulkontext gearbeitet. Auch aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung 
mit den allgemeinen Anforderungen des Schulalltags, zu denen u.a. die regelmäßi-
ge Leistungsdokumentation gehört, nehmen diese Lehrkräft e häufi g keine systemati-
sche Dokumentation des Lernstandes der Kinder vor (nur sechs von 18 Lehrkräft en 
konnten uns ein Verfahren der Dokumentation beschreiben), so dass Lernstand bzw. 
Lernerfolge intransparent sind. Von vielen Schulleitungen wird dies auch nicht ein-
gefordert. Ebenso fehlen verbindliche Kriterien, anhand derer entschieden werden 
könnte, wann Kinder in eine Regelklasse wechseln können. Einige Lehrkräft e haben 
daher selbst Tests entworfen, anhand derer sie überprüfen, ob ein Kind die nötigen 
Kompetenzen für den Besuch der Regelklasse aufweist. Dafür orientieren sie sich an 
den tatsächlichen Deutschkenntnissen ihrer Schülerinnen und Schüler und dem (an-
genommenen) Niveau der Regelklassen. Der Test wird allerdings nicht in regelmä-
ßigen Abständen durchgeführt, sondern dann, wenn die Lehrkraft  davon ausgeht, 
dass ein Kind ihn bewältigen kann. Viele Lehrkräft e (13) verlassen sich hingegen auf 
ihre Intuition oder sie legen für ihre Entscheidung nicht nur die Deutschkenntnisse 
zugrunde, sondern z.B. auch das Sozialverhalten oder die Lernbereitschaft  (s.u.). 
Aufgrund der (auch räumlichen) Separierung der Willkommensklassen beschrei-
ben einige Lehrkräft e (8), dass sie die Erfahrung machen, von Regelabläufen aus-
geschlossen zu sein, z.B. bei der Vergabe von Turnhallenzeiten, oder dass sie „ver-
gessen“ werden, wenn es um schulische Veranstaltungen wie Feste, Sportereignisse 
oder Th eaterstücke geht. Auch die Nachmittagsbetreuung steht vielen Kindern aus 
den Willkommensklassen nur theoretisch off en, weil das Antragsverfahren kompli-
ziert und ohne Hilfe kaum bewältigbar ist und auch weil mit der Einrichtung ei-

10 Dass diese Fächer so bezeichnet werden, verweist wiederum auf die Geschichte der „Aus-
länderbeschulung“; sie galten in den 1970/80er-Jahren als „spracharme Fächer“, die sich für 
die ersten Schritte zum Übergang in eine Regelklasse eigneten.
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ner Willkommensklasse nicht die Erhöhung der Hortplätze bzw. der Zahl der 
Erzieherinnen und Erzieher verbunden ist.11

Während einige der von uns Befragten die Eff ektivität separierter Beschulung in 
Hinblick auf die intensive Vermittlung der deutschen Sprache anzweifelten, hielten 
zehn von 18 Lehrkräft en eine separierte Beschulung insgesamt für sinnvoll, inso-
fern sie den neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen eine mangelnde „kultu-
relle Passfähigkeit“ attestieren – ein aus den 1960/70er-Jahren schon bekanntes Argu-
ment, das sozusagen zum Begründungshaushalt separierter Beschulung gehört (vgl. 
Karakayalı/zur Nieden 2017).

6. Zusammenfassung und Ausblick

Der Krisenmodus, in dem separierte Beschulung in Berlin durchgeführt wird, ver-
weist auf eine historische Kontinuität, die auch in der Untersuchung der Willkom-
mens klassen im Jahr 2016 erkennbar wird. In der aktuellen Ausgestaltung der Will-
kom mens klassen spiegeln sich die gleichen Muster wieder, wie sie auch schon für die 
Einrichtung der Ausländerregelklassen und die Einführung der Will kommensklassen 
im Jahr 2011 zu sehen sind: Kinder werden aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse 
sowie einer unterstellten mangelnden kulturellen Passfähigkeit für nicht beschul-
bar im Regelbetrieb erklärt und die Ausgestaltung der getrennten Beschulung er-
folgt weitgehend konzeptlos: Die Organisation ist von großer Kurzfristigkeit ge-
kennzeichnet, und nach wie vor werden Parallelstrukturen etabliert, anstatt 
struk turelle Veränderungen vorzunehmen. Die Praxis der Trennung, aber auch der 
Charakter des Vorläufi gen, der Migration als ein die Schule letztlich nicht tangie-
rendes Randphänomen festschreibt, statt die Strukturen den neuen politisch-gesell-
schaft lichen Verhältnissen anzupassen, zeigt, wie stark die Schule der historischen 
Kontinuität treu bleibt, ungeachtet der in Berlin bis 2011 gemachten Erfahrung mit 
den Ausländerregelklassen, die nirgendwo als Erfolgsmodell gelten.

Emmerich et al. sprechen mit Bezug auf ihre Analyse der aktuellen Umsetzung von 
Sprachlernklassen in Nordrhein-Westfalen von einer Kontinuität der „Adhocracy“ im 
bildungspolitischen Umgang mit Migration (vgl. Emmerich/Hormel/Jording 2016, 
S. 116). Statt die Tatsache der Migration und einer entsprechend sozial und kulturell 
heterogenen Schüler- und Elternschaft  in eine Gesamtstrategie der Bildungsplanung 
einzubeziehen, reagiere die Bildungspolitik immer wieder mit „administrativ-organi-
satorischen Ad-hoc-Lösungen“ (Diehm/Radtke 1999, S.  135), die häufi g in der nur 
temporären Gewährung von Ressourcen sowie der Einrichtung von Sonderklassen 
bestünden.

11 Zu den weiteren Ergebnissen der Untersuchung vgl. Karakayalı et al. (2017).
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Die Willkommensklassen werden zwar allseits als vorübergehende „Lösung“ ange-
sichts des „Problems“ der verstärkten Fluchtzuwanderung betrachtet, doch der his-
torische Rückblick zeigt, dass sich diese vorübergehenden „Lösungen“, weil sie struk-
turell passend, systemadäquat sind, tradiert werden bzw. sich verstetigen. Im Fall der 
Willkommensklassen bleibt abzuwarten, ob für die dort beschulten Kinder ein zeit-
naher Übertritt in die Regelklassen stattfi nden wird. Die Tatsache, dass es überhaupt 
dieser vorläufi gen Lösungen bedarf, verweist darauf, dass die Strukturen nicht für die 
Migrationsgesellschaft  geöff net sind.

Allerdings gehen einige Berliner Schulen auch einen anderen Weg, der bezeich-
nenderweise im Leitfaden der Senatsverwaltung nicht erwähnt wird, der aber rich-
tungsweisend für einen anderen Umgang mit den hier genannten Problemen zu 
sein scheint: So beschulen einige Schulen die neu zugewanderten Kinder integrativ. 
Die Kinder werden in eine ihrem Alter entsprechende Regelklasse eingeschult und 
erhalten täglich zwei Stunden Deutschunterricht. In den Regelklassen werden sie 
nach Möglichkeit zusätzlich durch eine Lehrkraft  unterstützt. Die neu zugewander-
ten Kinder sind in alle Abläufe der Schule selbstverständlich einbezogen. Allerdings 
können auch diese Modelle insofern nur Zwischenlösungen sein, als sie stark vom 
Engagement einzelner Schulleitungen abhängen und bisher noch nicht Eingang in 
eine veränderte Bildungs- und Schulentwicklungspolitik gefunden haben.
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Vielfalt unterstützen – Vielfalt leben nennt sich 
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ven Schullebens versteht. Ziel des Projekts 
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